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2. Freizügigkeit — Niederlassungsfreiheit — Freier Kapitalverkehr — Steuerrecht
(Artikel 43 EG und 56 EG)

3. Freizügigkeit — Niederlassungsfreiheit — Freier Kapitalverkehr — Steuerrecht
(Artikel 43 EG und 56 EG)

1. Die Artikel 43 EG und 56 EG sind dahin
auszulegen, dass ein Mitgliedstaat, in
dem ein System zur Vermeidung oder
Abschwächung der mehrfachen Belas
tung oder wirtschaftlichen Doppelbe
steuerung bei Dividendenausschüttun
gen durch gebietsansässige Gesellschaf
ten an ebenfalls Gebietsansässige be
steht, bei Dividendenausschüttungen
durch gebietsfremde Gesellschaften an
Gebietsansässige eine gleichwertige Be
handlung vorzusehen hat.

Die Situation von Anteilseignern, die in
einem Mitgliedstaat ansässig sind und
Dividenden von einer in diesem Staat
niedergelassenen Gesellschaft beziehen,
ist nämlich mit derjenigen von Anteils
eignern, die in diesem Staat ansässig sind
und Dividenden von einer in einem
anderen Mitgliedstaat niedergelassenen
Gesellschaft beziehen, insoweit ver
gleichbar, als sowohl die Dividenden
aus inländischen als auch die aus aus
ländischen Quellen Gegenstand einer
mehrfachen Belastung — bei Gesell
schaften als Anteilseignern — und einer
wirtschaftlichen Doppelbesteuerung —
bei Endanteilseignern — sein können.
Sind jedoch die Dividenden ausschüt
tende Gesellschaft und der Dividenden

beziehende Anteilseigner nicht im sel
ben Mitgliedstaat ansässig, so befindet
sich der Mitgliedstaat des Sitzes der
ausschüttenden Gesellschaft nicht in
der gleichen Lage wie der Mitgliedstaat,
in dem der die Dividenden beziehende
Anteilseigner ansässig ist. Die Stellung
eines Mitgliedstaats, in dem sowohl die
Gewinne ausschüttenden Gesellschaften
als auch die Endanteilseigner ansässig
sind, ist mit derjenigen eines Mitglied
staats, in dem eine Gesellschaft ansässig
ist, die Dividenden an eine gebietsfrem
de Gesellschaft zahlt, die ihrerseits diese
Dividenden an ihre Endanteilseigner
ausschüttet, insofern nicht vergleichbar,
als der letztgenannte Mitgliedstaat be
züglich der ausgeschütteten Gewinne
grundsätzlich nur in seiner Eigenschaft
als Quellenstaat handelt. Hingegen ge
währt ein Mitgliedstaat, in dem eine
gebietsansässige Gesellschaft Dividen
den an ihre ebenfalls gebietsansässigen
Endaktionäre ausschüttet, diesen gerade
in seiner Eigenschaft als Wohnsitzstaat
der Anteilseigner eine Steuergutschrift,
die dem Teilbetrag entspricht, den die
Gesellschaft, die die ausgeschütteten
Gewinne erzielt hat, bei der Ausschüt
tung dieser Dividenden als Körper
schaftsteuervorauszahlung entrichtet
hat.

(vgl. Randnrn. 55-56, 58, 64-65)
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2. Es verstößt nicht gegen die Artikel 43
EG und 56 EG, wenn ein Mitgliedstaat
bei einer Dividendenausschüttung durch
eine gebietsansässige Gesellschaft den
diese Dividenden beziehenden Gesell
schaften, die ebenfalls in diesem Staat
ansässig sind, eine Steuergutschrift ge
währt, die dem Steuerteilbetrag ent
spricht, den die ausschüttende Gesell
schaft für die ausgeschütteten Gewinne
entrichtet hat, eine solche Steuergut
schrift aber den Dividenden beziehen
den Gesellschaften, die in einem an
deren Mitgliedstaat ansässig sind und
hinsichtlich dieser Dividenden im erst
genannten Staat nicht der Steuer unter
liegen, versagt.

(vgl. Randnr. 74, Tenor 1)

3. Es verstößt nicht gegen die Artikel 43
EG und 56 EG, wenn ein Mitgliedstaat
den Anspruch auf eine Steuergutschrift,
der in einem Doppelbesteuerungsab-

kommen mit einem anderen Mitglied
staat für im letztgenannten Mitgliedstaat
ansässige Gesellschaften, die Dividenden
von einer im erstgenannten Staat ansäs
sigen Gesellschaft beziehen, vorgesehen
ist, nicht auf Gesellschaften erstreckt,
die in einem dritten Mitgliedstaat an
sässig sind, mit dem er ein Doppelbe
steuerungsabkommen geschlossen hat,
das für die in diesem dritten Staat
ansässigen Gesellschaften keinen sol
chen Anspruch vorsieht.

Die Tatsache, dass die gegenseitigen
Rechte und Pflichten aus dem erstge
nannten Doppelbesteuerungsabkommen
nur für Personen gelten, die in einem der
beiden vertragschließenden Mitglied
staaten ansässig sind, ist eine Konse
quenz, die sich aus dem Wesen
bilateraler Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung ergibt.

(vgl. Randnrn. 91, 94, Tenor 2)
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